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§ 330b ASVG Bereitstellung von
Mitteln zur Abschaffung des

Pflegeregresses
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

Zur Abdeckung der Einnahmen, die den Ländern durch das Verbot des P egeregresses nach § 330a entgehen, sind

vom Bundesminister für Finanzen aus dem allgemeinen Bundeshaushalt der Untergliederung 21 im Ausmaß von

100 Millionen Euro jährlich im jeweiligen Bundes nanzgesetz und Bundes nanzrahmengesetz zusätzlich zur Verfügung

zu stellen und den Ländern nach dem gemäß dem Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, für das jeweilige

Kalenderjahr ermittelten Schlüssel der Wohnbevölkerung aus dem Pflegefonds zuzuweisen.
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